


























Angebotsformular 

Ausschreibung von Projektsteuerungsleistungen für mehrjährige Sanierungsarbeiten 

am Börsengebäude (Adolphsplatz 1) 

I. Persönliche Lage des Bieters / Allgemeine Angaben 

1.  Bieter  

(genaue Firmenbezeichnung)

Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG

2.  Ansprechpartner 

3.  Kontaktdaten Anschrift:  Heidenkampsweg 58,  

                       20097 Hamburg

Tel.-Nr.:  040-398 99 

E-Mail:  040-398 99 

Homepage:  www.hitzler-ingenieure.de

4.  Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer des 

Bieters 

5.  Handelsregister-Nummer des 

Bieters, 

registerführendes Gericht 

HRA 118089, HRB 266727 - Amtsgericht 

München

6.  Ist Ihr Unternehmen ein KMU im 

Sinne der EU-Kriterien? 

 ja 
 nein 

Hinweis an den Bieter:  

Es ist kein gesondertes Anschreiben zu verwenden. Sämtliche Angaben, die im Rahmen der 
Angebotserstellung anfallen, sind an der dafür vorgesehenen Stelle in den übersandten bzw. 
zugänglich gemachten Vergabeunterlagen einschließlich dieses Dokuments vorzunehmen. 

Soweit gekennzeichnet können, gesonderte Blätter beigefügt werden. 



II. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

1.  Bestätigung, dass eine Berufs- 

bzw. Betriebshaftpflicht-

versicherung (Personen- und 

Sachschäden mindestens 

2.000.000 EUR) besteht. 

Erforderlicher Versicherungsschutz besteht? 

Ja (falls zutreffend, ankreuzen) 

2.  Gesamtumsatz innerhalb der 

letzten 3 Geschäftsjahre 

3.  Zahl der festangestellten 

Mitarbeiter 

III. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Mit der Abgabe seines Angebots bestätigt der Bieter, dass vergleichbare Aufträge 
ausgeführt wurden. 

Im Übrigen wird auf die Auftragsbekanntmachung Bezug genommen. 

(Bestätigung mit elektronischer Einreichung)

IV. Angaben zu Bietergemeinschaften und Unterauftragnehmer 

Das Angebot erfolgt durch: 

     den Bieter als Einzelunternehmen 

     eine Bietergemeinschaft (Eigenerklärung Bietergemeinschaft als Anlage beizufügen) 

     den Bieter und Unterauftragnehmer:  

Name der Unterauftragnehmer  

       

Teilleistungen der Unterauftragnehmer 

       



V. Preisangebot 

1. Preis 

a.)  Monatliche Pauschale für die Erbringung von Projektsteuerungsleistungen für 

mehrjährige Sanierungsarbeiten gemäß Leistungsanforderungen 

Monatlicher Betrag für die fortlaufende Leistungserbringung 

Pauschalpreis in EUR: 15.000,00 netto

b.) Stundensätze für aufwandsabhängige Leistungen 

Preise in Euro

Aufwandsabhängiger Stundensatz  
Projektleiter x 100 

Aufwandsabhängiger Stundensatz  
stellvertretender Projektleiter x 100 

Aufwandsabhängiger Stundensatz  
Technische Mitarbeiter x 100 

c.) Gesamtwertungspreis 

Wertungspreis (Pauschalpreis a.) + aufwandsabhängige Stundensätze x 100):  

Gesamtwertungspreis in EUR:  

46.500,00 netto

VI. Konzept: 

Konzeptionelle Darstellung des Projektteams samt Erfahrungswerten

 (Einreichung eines Formblattes pro Mitglied des Projektteams, welche Referenzprojekte 

bearbeitet wurden) 

Formblätter für alle Mitglieder des Projektteams dem Angebot beigefügt? 

 ja  nein 



VII. Verpflichtungserklärung zur Tariftreue und zur Zahlung eines 

Mindestlohnes gemäß § 3 Hamburgisches Vergabegesetz (Bestätigung mit 

elektronischer Einreichung) 

(ab einem Einzelauftragswert von 20.000 EUR ohne Umsatzsteuer)

Hinweis: 
Für bevorzugte Bieter gemäß § 141 Satz 1 sowie § 226 SGB IX finden die 
nachstehenden Erklärungen gemäß § 3 Abs. Hamburgisches Vergabegesetz 
(HmbVgG) keine Anwendung: 

1. Erklärung gemäß § 3 HmbVgG 

Wir verpflichten uns, 

a) unseren unmittelbar für die Leistungserbringung in Deutschland eingesetzten 
Beschäftigten, ohne Auszubildende, wenigstens ein Mindeststundenentgelt von 
12,41 EUR (brutto) zu zahlen (§ 3 Abs. 2 Satz 1 HmbVgG). Unberührt bleiben 
gesetzlich, tarif- oder arbeitsvertraglich geschuldete höhere Entgelte. 

b) sicherzustellen, dass diese Pflicht auch von sämtlichen Nachunternehmen und 
Verleihern von Arbeitnehmern eingehalten werden (§ 3 Abs. 3 Satz 1 HmbVgG). 

2. Kontrolle durch den Auftraggeber 

Wir verpflichten uns darüber hinaus, 

a) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle nach § 10 Abs. 1 HmbVgG die 
Entgeltabrechnungen, die Unterlagen über die Abführung von Steuern, Abgaben 
und Beiträgen vorzulegen, 

b) die zwischen mir/uns und Nachunternehmern abgeschlossenen Verträge 
vorzulegen und 

c) dem Auftraggeber ein entsprechendes Auskunfts- und Prüfrecht bei der 
Beauftragung von Nachunternehmern und von Verleihern von Arbeitskräften 
einräumen zu lassen, 

damit der Auftraggeber die Einhaltung der mir/uns sowie den Nachunternehmern und den 
Verleihern von Arbeitskräften aufgrund des HmbVgG auferlegten Verpflichtungen prüfen 
kann.  

3. Sanktionen 

Wir verpflichten uns, für jeden Fall der Verletzung der Verpflichtung zur Zahlung des 
Vergabemindestlohns nach § 3 Abs. 2 Satz 1 HmbVgG sowie für jeden Fall der Vereitelung 
der Kontrollen nach § 11 Abs. 1 HmbVgG eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % des jährlichen 
Netto-Auftragswerts, bei mehreren Verstößen zusammen bis zur Höhe von 5 % des 
jährlichen Netto-Auftragswerts, zu zahlen. Diese Verpflichtung gilt auch für den Fall eines 
Verstoßes gegen die Sicherstellungspflicht nach Nr. 1 b). 



Die Verletzung der Verpflichtungen zur Zahlung und Sicherstellung des 
Vergabemindestlohns nach § 3 Abs. 2 HmbVgG sowie die Vereitelung der Kontrollen nach 
§ 11 Abs. 1 HmbVgG berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung des Bau- oder 
Dienstleistungsvertrages oder zur Auflösung des Dienstleistungsverhältnisses (§ 11 Abs. 2 
HmbVgG). 

  

VIII. Integritätserklärung   

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Beachtung folgender Grundsätze:   

1. Wir werden dem Auftraggeber weder im Verfahren noch bei einer eventuellen 
Durchführung seinen mit der Vergabe oder Durchführung des Auftrags befassten 
Mitarbeiter/Innen oder einem Dritten irgendwelche Leistungen materieller oder 
immaterieller Art, die den öffentlichen Auftraggeber oder seine Mitarbeiter besser 
stellt und auf die kein rechtlich begründeter Anspruch besteht, anbieten, 
versprechen oder gewähren.   

2. Wir haben / werden im Verfahren mit anderen Anbietern keine unzulässigen 
Absprachen unter Verstoß gegen die einschlägigen Bestimmungen der 
Vergabeverordnungen, des MiLoG, des UWG, des GWB, des Gesetzes zur 
Bekämpfung von Korruption sowie des StGB treffen. Hierzu zählen insbesondere 
Absprachen über Preise oder Preisbestandteile, verbotene Preisempfehlungen, die 
Beteiligung an Empfehlungen oder Absprachen über die Abgabe oder Nichtabgabe 
von Angeboten oder ähnliches.   

3. Wir werden im Vergabeverfahren jeden uns bekanntwerdenden oder drohenden 
Interessenkonflikt für das vorliegende Verfahren unverzüglich nach Bekanntwerden 
dem Auftraggeber anzeigen.  

4. Wir verpflichten uns zur Einhaltung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 
20.04.2009 in der jeweils geltenden Fassung, sofern unsere Leistungserbringung 
dessen Geltungsbereich unterfällt.  

Die oben beschriebenen Verpflichtungen haben wir entsprechend an alle unsere mit dem 
Verfahren befassten Mitarbeiter und Nachunternehmer weitergegeben.  

Wir bestätigen, dass für unser Unternehmen, unsere Nachunternehmer und die für die 

Wir bestätigen ferner, dass wir die Eignungskriterien erfüllen, ein Ausschluss nach § 124 
Abs. 1 Nr. 3 GWB nicht erfolgt ist und keine Verfehlungen im Sinne von § 2 WRegG 
vorliegen, die einen Ausschluss vom Wettbewerb rechtfertigen könnten.   

Wir bestätigen, dass wir unseren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, 
Abgaben und von Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Kranken-, Unfall-, 
Renten-, und Arbeitslosenversicherung) nachgekommen sind und über unser Vermögen 
nicht das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder 
die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist. 



IX. Eigenerklärung zu Russlandsanktionen 

Die nachfolgende Erklärung gebe/n ich/wir verbindlich mit der Einreichung unseres 
Angebotes ab (ggf. zugleich in Vertretung für die lt. Angebot Vertretenen auch für 
diese):  

Der / die Bieter gehört / gehören nicht zu den in Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung 

Rates vom 8. April 2022 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen 
Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren,  
  
genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der 
Vorschrift aufweisen,   

a. durch die russische Staatsangehörigkeit des Bieters oder die Niederlassung 
des Bieters in Russland,  

b. durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf 
die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bieter über das Halten 
von Anteilen im Umfang von mehr als 50%,  

c. durch das Handeln der Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen 
oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.  

Die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren 
Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in 
Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des 
Auftragswerts entfällt, gehören ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten 
Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift.  

 Es wird bestätigt und sichergestellt, dass auch während der Vertragslaufzeit keine 
Unternehmen als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren 
Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in 
Anspruch genommen werden, eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des 
Auftragswerts entfällt, welche zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem 
Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift gehören  
  
Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der 
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 lautet wie folgt: 

über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis 
e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die 
Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 
21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13 
Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
weiterhin zu erfüllen:  

Organisationen oder Einrichtungen,  

mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder  



Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,  

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder 
Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch 
genommen werden.  

Erfüllung von Verträgen genehmigen, die bestimmt sind für  

radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die 
Weiterführung der Planung, des Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler Atomanlagen 
und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope 
und ähnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur radiologischen 
Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung 
und Entwicklung,  

in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden können,  

Russland, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in 
Russland, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen.  

Erdölerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch 
Russland in die Union, oder  

Anhang XXII aufgeführt sind, bis 10. August 2022.  

nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.  

Verträgen, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden.

X. Scientology-Schutzerklärung 

1. Der Bieter versichert, 

 dass er gegenwärtig sowie während der gesamten Vertragsdauer die 
Technologie von L. Ron Hubbard nicht anwendet, lehrt oder in sonstiger Weise 
verbreitet, er keine Kurse oder Seminare nach dieser Technologie besucht oder 
besucht hat und Beschäftigte oder sonst zur Erfüllung des Vertrags eingesetzte 
Personen keine Kurse oder Seminare nach dieser Technologie besuchen lässt; 

 dass nach seiner/ihrer Kenntnis keine der zur Erfüllung des Vertrags eingesetzten 
Personen die Technologie von L. Ron Hubbard anwendet, lehrt oder in sonstiger 
Weise verbreitet oder Kurse oder Seminare nach dieser Technologie besucht 
oder besucht hat. 

2. Der Bieter verpflichtet sich, solche zur Erfüllung des Vertrags eingesetzte Personen 
von der weiteren Durchführung des Vertrags unverzüglich auszuschließen, die 
während der Vertragsdauer die Technologie von L. Ron Hubbard anwenden, lehren, 
in sonstiger Weise verbreiten oder Kurse oder Seminare nach dieser Technologie 
besuchen. 

3. Die Abgabe einer wissentlich falschen Erklärung nach Nummer 1 sowie ein Verstoß 
gegen die Verpflichtung aus Nummer 2 berechtigt die Auftraggeberin zur Kündigung 



aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist. Weitergehende Rechte der 
Auftraggeberin bleiben unberührt. 

Wir bestätigen im Übrigen hiermit / uns ist bewusst, dass   

 die Erfüllung der Leistungsbeschreibung vollumfänglich Gegenstand dieses Auftrags 
ist, insbesondere erfüllen wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die 
Ausführung der angebotenen Leistung.   

 dem Angebot die mitgeteilten Bewerbungs- und Vergabebedingungen zugrunde 
liegen. Vertragsgrundlage wird der den Vergabeunterlagen beigefügte Vertrag.   

 wir uns bis zum 30. September 2024 an unser Angebot gebunden halten (Bindefrist). 

 die erforderlichen Erklärungen und Nachweise vorzulegen sind. Von diesen 
Anforderungen haben wir Kenntnis genommen. Für den Fall der Abgabe unrichtiger 
Erklärungen behält sich der Auftraggeber vor, vom Vertrag zurückzutreten.  

 eine wissentlich falsche Erklärung den Ausschluss von dieser und von weiteren 
Ausschreibungen zur Folge haben kann. Wir versichern hiermit die Richtigkeit der über 
das Vergabeportal eingereichten Unterlagen.  

 unsere AGB keine Anwendung finden. 

 wir die datenschutzrechtlichen gesetzlichen Anforderungen einhalten.  

 die von uns mitgeteilten personenbezogenen Daten für das Vergabeverfahren 
verarbeitet, gespeichert und ggf. nicht berücksichtigten Bietern mitgeteilt werden. 
Darüber hinaus versichern wir, dass wir die Einwilligungen der Betroffenen zur 
Weitergabe der personenbezogenen Daten insbesondere hinsichtlich der Referenzen 
(Namen und Kontaktdetails der Ansprechpartner) rechtmäßig eingeholt haben und kein 
Widerruf insoweit vorliegt.   

Wir willigen ein, dass wir im potentiellen Auftragsfall für die Abfrage beim Register zum 
Schutz des Wettbewerbs um öffentliche Aufträge und Konzessionen (Wettbewerbsregister) 
gemäß § 4 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 HmbDSG personenbezogene Daten (Name, 
Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort) der verantwortlich handelnden Personen 
(Geschäftsführer, gesetzlicher Vertreter) angeben und die Zustimmung dieser Personen zur 
Weiterleitung an den öffentlichen Auftraggeber einholen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig 
und ist jederzeit für die Zukunft widerrufbar. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt.  

Soweit Nachunternehmer an der Auftragserfüllung beteiligt werden, werden wir im 
potentiellen Auftragsfall gleichlautende Einwilligungen und Zustimmungen, die 
erforderlichen Daten an den öffentlichen Auftraggeber weiterzuleiten, einholen.  

Der öffentliche Auftraggeber weist darauf hin, dass ohne die vorstehen Einwilligungen und 
Zustimmungen der Zuschlag nicht erteilt bzw. der Einsatz von Nachunternehmern durch den 
öffentlichen Auftraggeber abgelehnt wird.  



Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient der Aufgabenerfüllung 
nach dem Gesetz zur Einrichtung und zum Betrieb eines Registers zum Schutz des 
Wettbewerbs um öffentliche Aufträge und Konzessionen (Wettbewerbsregistergesetz – 
WRegG). 

Dieser Angebotsformular wird elektronisch über die Plattform verifiziert und ist ohne 

Unterschrift gültig.   

Hamburg, den 29.07.2024                                                       Gez.

Ort, Datum                                                                 (Vor- und Nachname)


